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Anweisungen für sicheres Arbeiten im Laboratorium

Für die Schülerinnen und Schüler 
in Ausbildung zum/r Biologisch-Technischen –Assistent/innen,
zum/r Chemisch-Technischen-Assistent/innen
und

im Praktikum BG-TE

Stand: 08.2010, nach einer Anleitung von I.Rother-Laqua

Einführung

Der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen während der praktischen Ausbildung von Biologisch- und Chemisch Technischen-Assistent/innen ist unvermeidbar.

Um die dabei auftretenden Gefahren möglichst gering zu halten, ist die praktische Arbeit entsprechend zu gestalten. Die vorliegenden Anweisungen bieten dazu erste Anleitungen und erheben keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit.

Ausführliche Hinweise bietet das Heft „ Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Umgang mit Gefahrstoffen im Unterricht“, herausgegeben vom Bundesverband der Unfallkassen oder die Empfehlung für Richtlinien zur Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht, Beschluss des KMK vom 09.09.1994. Gesetzliche Grundlagen für den Umgang mit Gefahrstoffen und zur biologischen Sicherheit im Labor bilden die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), inklusive Gefahrstoffliste und die Biostoffverordnung (BioStoffV) (nachzulesen z.B. bei www.gesetze-im-internet.de)
Weiterhin sind GLP (Good Laboratory Practice) und GMP (Good Manufacturing Practice) – Bestimmungen zu beachten!

Notrufnummern

Notruf/Feuer




112

Notruf/Polizei




110

Rettungsleitstelle, Krankentransport
  
19222

Giftnotrufzentrale



030/3023022

Sicherheitsbeauftragter ARS, Herr Ritter

06421/16977 0
Unfallärzte
Dres. Hans-Christian Hufeland; Ute Pfeil, Nils Vaupel
06421/948140
Erlenring 9
35037 Marburg

Dr. Eike-Peter Schäfer



06421/65612

Krummbogen 14

35039 Marburg

Kliniken

Unfallchirurgie (Leitstelle)


06421/586 2536

Augenklinik




06421/586 2600

Hautklinik




06421/586 2900

Bei einem Notruf sind folgende Angaben zu machen:

a) Name des Anrufers

b) Ort des Anrufs: 
NTZ Marburg, Rudolf-Breitscheid-Straße 24, Laboretage (1. Stock) bzw. 

Adolf-Reichwein-Schule, Weintrautstraße 33, Gebäude E, Ebene 2
c) Art des Unfalls

d) Erwartete Hilfeleistung

1. Allgemeines

Vor dem Umgang mit Substanzen und der Durchführung der Versuche sind die theoretischen Lehrinhalte und die Versuchsvorschrift durchzuarbeiten. Dabei auftretende Fragen sind vor Beginn der praktischen Arbeit mit der zuständigen Lehrkraft zu besprechen.

Versuche müssen umsichtig vorbereitet und die Versuchsaufbauten vor der Durchführung der Versuche von der jeweiligen Lehrkraft überprüft werden.

Zu Beginn des ersten Praktikums sind eine Belehrung über eventuelle Gefahren und die Begehung aller Räumlichkeiten vorzunehmen. Zusätzliches Studium der auf Seite 2 angegebenen Literatur wird vorausgesetzt.

Auf einem Aushang und auf einem Computer im Labor befinden sich Listen der verwendeten Chemikalien mit den für sie geltenden Sicherheitsdaten (besondere Gefahren, Schutzmaßnahmen). Diese müssen von den Praktikant/innen im Zweifelsfall, also so lange eine Substanz für einen Praktikanten neu ist, eingesehen werden. 

Die schriftlich oder mündlich geforderten Schutzmaßnahmen sind unbedingt auszuführen. Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sind Grundvoraussetzungen für sicheres Arbeiten!

2. Schutzausrüstung

a) instrumentelle

In einem Laboratorium befinden sich verschiedene Sicherheitsvorkehrungen. Umkleideräume und Laboratorien sind räumlich getrennt, die Labortische sind, wenn notwendig, aus säurebeständigem Material u.v.m.

Beim Umgang mit gasförmigen, leicht flüchtigen oder als Staub inhalierbaren gefährlichen Stoffen ist grundsätzlich ein Abzug zu benutzen. Dabei ist darauf zu achten, dass dieser richtig funktioniert.

Ein am Abzugsschacht angebrachtes Stück Seidenpapier o.ä. ermöglicht die kontinuierliche Kontrolle der Saugwirkung. Die Leistung des Abzuges wird durch abgestellte Gefäße und Apparaturen verringert. Deshalb sind grundsätzlich alle für den jeweiligen Versuch überflüssigen Gefäße und Geräte aus dem Abzug zu entfernen.

Abzüge sind immer gut aufzuräumen! 

b) persönliche

Die zur persönlichen Schutzausrüstung gehörenden Schutzbrillen (persönliches Eigentum der Praktikant/innen) sind in chemischen Laboratorien ständig und in biologischen Laboratorien den Umständen entsprechend zu tragen.

Im Labor sind ein langärmeliger Kittel aus Baumwolle, der über die Knie reicht und immer geschlossen sein soll, sowie festes geschlossenes trittsicheres Schuhwerk zu tragen. Der Kittel wird von Praktikant/innen gestellt. Das Material des Schutzkittels darf im Fall eines Brandes nicht schmelzen, wozu jedoch synthetische Fasern neigen. Baumwolle zeigt hingegen ein günstiges Brandverhalten. Deshalb sollte auch die persönliche Kleidung aus Geweben bestehen, deren Schmelzverhalten nicht zu einer erhöhten Personengefährdung im Brandfall führt.

Die Haare sind so zu tragen, dass dadurch keine Unfälle hervorgerufen werden. Insbesondere lange Haare müssen geschlossen getragen werden.

Schmuck, der beim Arbeiten stört und der unter Umständen durch Chemikalien angegriffen werden kann, ist abzulegen.

Beim Umgang mit ätzenden Stoffen oder solchen, die leicht durch die Haut aufgenommen werden können, sowie mit potentiell infektiösem Material sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Verschiedene Schutzhandschuhe sind nicht für den Umgang mit bestimmten Chemikalien beständig. Es muss auf die Wahl der richtigen Schutzhandschuhe geachtet werden; Einmalhandschuhe sind vorzuziehen. Unter Mehrfachhandschuhen, die von mehr als einer Person benutzt werden, ist es zu empfehlen Einmalhandschuhe zu tragen.

Beim Umgang mit gasförmigen, leicht flüchtigen oder als Staub inhalierbaren gefährlichen Stoffen ist gegebenenfalls eine Atemmaske zu benutzen (grundsätzlich im Abzug!).

3. Notfalleinrichtungen 

Die Laboratorien sind mit Erste-Hilfe-Kästen ausgestattet und verfügen über Notbrausen, Feuerlöscher, sowie über Löschdecken. Notfalleinrichtungen dürfen nicht missbräuchlich benutzt werden.

Zu Beginn der Ausbildung wird während der Begehung der Räumlichkeiten auf die Standorte der Notfalleinrichtungen und auf Fluchtwege hingewiesen.

4. Aufbewahrung von Chemikalien

Chemikalien dürfen nur in den dafür vorgesehenen und für die jeweiligen Substanzen geeigneten Behältern (Enghals- oder Pulverflaschen aus Glas oder Kunststoff) aufbewahrt werden.

Die Behälter sind dauerhaft und deutlich zu beschriften mit:

( dem systematischen Namen und der Formel der eingefüllten Substanz

( den Gefahrensymbolen und der zugehörigen Bezeichnung gemäß GefStoffV

Nur Substanzen, die sich in Versuchsansätzen, also in Reaktionsgefäßen, wie Erlenmeyerkolben oder Reagenzgläsern befinden von dieser Kennzeichnungspflicht ausgenommen.

Die im Labor für den Handgebrauch benötigten kleineren Mengen gefährlicher Stoffe müssen chemikalienbeständig mindestens mit folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

( Bezeichnung des Stoffes, der Zubereitungen und deren Bestandteile

( Gefahrstoffsymbol mit der zugehörigen Gefahrstoffbezeichnung nach GefStoffV

Darüber hinaus wird empfohlen die Behälter mit spezifischen Hinweisen, wie Labornummer, Arbeitsplatznummer, Name des/r Praktikanten/in und Datum zu kennzeichnen.

( für die Bezeichnung des Stoffes ist die IUPAC-Nomenklatur oder eine andere gebräuchliche Stoffbezeichnung zu nutzen. Laborinterne Kurznamen und Abkürzungen sind dagegen als alleinige Bezeichnung nicht zulässig.

( Die Einstufung der Stoffe und die Zuordnung der Gefahrstoffsymbole erfolgt nach der GefStoffV

( „für den Handgebrauch“ beschränkt die Einzelmenge auf max. 1 Liter und die Gesamtmenge auf regelmäßig oder häufig genutzte Reagenzien und Lösungsmittel sowie für bevorstehende Arbeiten bereitstehende Stoffe. 

Alle darüber hinausgehenden Mengen gefährlicher Stoffe fallen unter den Begriff „Lagerung“ und erfordern eine vollständige Kennzeichnung: zusätzlich zu Bezeichnung und Gefahrstoffsymbol müssen hier auch die R-und S-Sätze sowie ggf. Die Aufschrift: „Kann Krebs erzeugen“ oder „Achtung- noch nicht vollständig geprüfter Stoff“ erscheinen.

Vorräte an Lösungsmitteln, Säuren und Laugen dürfen nur in dem dafür vorgesehenen Lager aufbewahrt werden.

Giftige Stoffe sind in den dafür vorgesehenen Schränken unter Verschluss zu halten.

Brennbare Lösungsmittel dürfen nur für den täglichen Gebrauch im Laboratorium aufbewahrt werden. Dabei sind die vorgegebenen Mengenbegrenzungen zu beachten. Ansonsten sind die brennbaren Lösungsmittel in dem dafür vorgesehenen Lösemittellager aufzubewahren.

Kunststoffgefäße dürfen nur bis zu einem Volumen bis zu 5 Liter mit brennbaren Lösungsmitteln befüllt werden.

Keinesfalls dürfen Nahrungsmittel in Chemikaliengefäße und umgekehrt eingefüllt werden!!!

Keinesfalls dürfen Chemikalien in Kleiderspinden oder an anderen Orten außerhalb der Laboratorien aufbewahrt werden.

5. Umgang mit Chemikalien

Die Hinweise der Lehrkräfte und die jeweiligen Versuchsvorschriften sind einzuhalten! Beim Umgang mit Chemikalien  ist die persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

Das Vergrößern von vorgesehenen Versuchsansätzen kann z.B. zu unvorhergesehenen heftigen und nicht mehr beherrschbaren Reaktionen führen.

Beim Transport von Glasgefäßen, die gefährliche Lösungen oder Flüssigkeiten enthalten, sind die Gefäße in geeignete Transportbehälter (z.B. Kunststoffeimer) zu stellen.

Chemikalien, die gefährliche Gase oder Dämpfe entwickeln können, dürfen im Aufzug nicht zusammen mit Menschen transportiert werden, da im Falle eines Aufzugdefektes keine Fluchtmöglichkeit besteht. Gleiches gilt für den Transport von Druckgasflaschen, flüssigem Stickstoff und Trockeneis.

Keinesfalls dürfen Flüssigkeiten mit dem Mund pipettiert werden. Pipettierhilfen, z. B. ein Peleusball sind zu benutzen.

Beim Umgang mit brennbaren Lösungsmitteln darf sich in der Nähe keine Zündquelle, z.B. eine Bunsenbrennerflamme oder eine elektrische Funkenquelle befinden. Brennbare Lösungsmittel dürfen nicht mit einer offenen Flamme erhitzt werden.

Beim Umfüllen brennbarer Lösungsmittel ist darauf zu achten, dass eine elektrostatische Aufladung vermieden wird. Metallische Gegenstände und Gefäße sind zu erden.

6. Krebserregende Stoffe

Der Umgang mit krebserregenden Stoffen ist soweit wie möglich zu vermeiden. Sie sind in der Regel durch andere Stoffe zu ersetzen.

In jedem Fall sind die einschlägige Unfallverhütungsvorschrift und die Gefahrstoffverordnung zu beachten. Verantwortlich für deren Einhaltung sind die Lehrkräfte. Darüber hinaus ist von den Lehrkräften die Anlage 1 zur TRGS 451 zu beachten.

7. Hausordnung und Brandschutzordnung

Die Hausordnung des NTZ Marburg bzw. der Adolf-Reichwein-Schule ist zu beachten.

Dies gilt auch für die Brandschutzordnung in Verbindung mit dem Plan zum geregelten Verlassen des Gebäudes im Notfall.

In den Laboratorien darf nicht allein (ohne Lehrkräfte) experimentiert werden.

Laufende Versuche müssen ständig beaufsichtigt werden.

Im gesamten Gebäude des NTZ darf nicht geraucht werden.

Ebenfalls darf in diesen Räumen nicht gegessen und getrunken werden. Vor dem Essen außerhalb der Laboratorien ist der Kittel abzulegen und die Hände gründlich zu waschen.

Elektrische Geräte dürfen in den Praktika nur dann benutzt werden, wenn sie zu der Ausstattung der Laboratorien gehören und sich in einwandfreiem Zustand befinden.
Die richtige Bedienung eines Feuerlöschers
Jeder Feuerlöscher hat eine "Bedienungsanleitung" aufgedruckt. Anhand der Piktogramme kann man sehr leicht erkennen, wie der Feuerlöscher betriebsbereit gemacht wird.
 
Nachdem der Feuerlöscher betriebsbereit ist kann mit dem Löschen begonnen werden. Hierzu sind die folgenden Grundsätze zu befolgen:
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	Mit dem Wind ( Rauch ) nicht gegen den Wind ( Rauch ) vorgehen.
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	Von unten nach oben ablöschen. Die Glut bekämpfen nicht die Flammen.
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	Bei „tropfendem“ Feuer von der Austrittöffnung beginnen. Gegebenenfalls einen kurzen Pulverstoß auf die Flammen am Boden, um näher an den Brandherd zu gelangen.
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	Wenn nötig mit mehreren Feuerlöschern gleichzeitig vorgehen.
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	Eine Brandwache stellen.
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	Alle benutzten (angebrochene und leere) Feuerlöscher (im NTZ über Herrn Petri, in der ARS über Herrn Lauer) einer Fachfirma zur Wartung übergeben.


Erstellt von R.Petri am 08.08.2010 in enger Anlehnung an:

http://www.archiv.feuerwehr-bremm.de/aktuell/feuerloescher-3.htm

8. Druckgasflaschen

Druckgasflaschen mit giftigen oder/und leicht entzündlichen Gasen dürfen nur in einem laufenden Abzug entleert werden. Eine Gasmaske mit einem geeigneten Filter ist ständig bereitzuhalten.

Am Ende eines Praktikumstages müssen eventuell benutzte Druckgasflaschen in die dafür vorgesehene Druckgasschränke zurück gebracht werden. Diese Schränke sind zu verschließen, um so den Zugriff Unbefugter zu unterbinden.

Es ist darauf zu achten, dass nur Druckgasflaschen genutzt werden, die auch TÜV geprüft sind. Die TÜV-Termine sind auf den Flaschen eingestanzt.

9.Abfallentsorgung

Gesundheitsschädliche, umweltgefährdende, leicht entzündliche oder brandfördernde Stoffe dürfen nicht in den Hausmüll!

Diese Stoffe sind als Sonderabfall zu sammeln und zu entsorgen. Gefüllte Behälter sind bis zum nächsten Entsorgungstermin in einem Zwischenlager zu lagern.

( Chemikalien, die als Sondermüll entsorgt werden sind so zu sammeln, dass ihre Zusammensetzung bekannt ist (Listen führen, Behälter beschriften). Diese Stoffe sind nach Möglichkeit getrennt zu sammeln, Es ist unbedingt zu vermeiden, dass reaktive Mischungen entstehen!

( Wässrige Abfalllösungen sind getrennt von organischen Abfällen zu sammeln. Die Sammelbehälter sind von außen sauber zu halten und zu verschießen. Gegebenenfalls ist jedoch für Druckausgleich zu sorgen. Über Bestandteile der Lösungen, wie Schwermetall-Ionen ist eine Liste zu führen, die es ermöglicht, den Abfall den Anforderungen entsprechend zu deklarieren. 

( Lösungsmittelabfälle sind in getrennten Behältern zu sammeln. In diese Behälter dürfen keine schwermetallhaltigen Säureabfälle gegeben werden, da sonst Explosionsgefahr besteht.

(   Halogenide Lösungsmittel sind gesondert zu sammeln.

( Abfälle, die mit Gefahrstoffen verunreinigt sind, wie Filterpapier, Chromatographieabfälle, Glasbruch (siehe oben) oder Einmalspritzen, sind in dafür vorgesehenen Gebinden zu sammeln und als Sondermüll zu entsorgen. Sie müssen frei von flüchtigen Lösungsmitteln sein.

( Festsubstanzen sind in geeignete, haltbare, beschriftete und gut schließende Gefäße mit einem Maximalvolumen von 2 Liter zu geben.

Säuren- und Basenabfälle werden in den dafür vorgesehenen Gefäßen gesammelt. (Sie können unter Beachtung der in den Praktika vermittelten Vorsichtsmaßnahmen neutralisiert werden und dann im Abguss entsorgt werden..)

Scharfe Gegenstände, wie Glasbruch, sind in speziellen Abfalleimern zu sammeln. Haften am Glasbruch Gefahrstoffe an, ist er als Sondermüll zu entsorgen. In der Regel wird Glasbruch jedoch gereinigt und als Hausmüll entsorgt. Dazu ist er direkt vom Abfallerzeuger in einen speziell dafür vorgesehenen Behälter zu geben. Wegen der Verletzungsgefahr soll diese Arbeit nicht dem Reinigungsdienst überlassen werden. 

10. Umgang mit potentiell infektiösem Material

Zu potentiell infektiösem Material zählt man Körpergewebe, Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen von Menschen oder Tieren oder Mikroorganismen. Im Folgenden wird auf besondere Gefahren im Umgang mit solchem Material sowie auf Maßnahmen zu ihrer Abwendung hingewiesen. 

Beim Umgang mit Blut, Ausscheidungen oder Eiter sind flüssigkeitsdichte Handschuhe zu tragen. Dies gilt ebenso für das tägliche Sterilisieren bzw. Desinfizieren und Reinigen benutzter Instrumente, Geräte und Arbeitsflächen. Die Reihenfolge Sterilisation/Desinfektion und Reinigung ist unbedingt einzuhalten. Gleiches gilt auch für das Desinfizieren / Reinigen der Hände.
Einwegspritzen, Kanülen, Skalpellklingen u.a. scharfe Gegenstände sind nach Gebrauch in stichfesten, autoklavierbaren Behältern zu sammeln und in diesen zu entsorgen. Um Stichverletzungen zu vermeiden werden Schutzkappen nicht auf Nadeln zurück gesteckt.

Zum Schutz vor Material, welches eingeatmet werden kann (z.B. Bakterien) ist Aerosolbildung zu vermeiden. Das Einatmen sollte bei geschlossenem Mund, durch die Nase, erfolgen. Beim Arbeiten darf kein Zug herrschen, Türen und Fenster sind geschlossen zu halten.

Wird potentiell infektiöses Material verschüttet, muss der kontaminierte Bereich unverzüglich desinfiziert werden.

Für die einzelnen Arbeitsbereiche sind entsprechend der Infektionsgefährdung Maßnahmen zur Sterilisation, Desinfektion und Reinigung sowie zur Entsorgung schriftlich in einem Hygieneplan festgelegt. Die Hygienepläne hängen in Praktikumsräumen oder Nebenräumen aus. 

11. Verhalten bei Unfällen

Bei Unfällen (z.B. Bränden, Verletzung von Personen, Freisetzung von Chemikalien) sind verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich zu bergen und Brandherde zu bekämpfen.

Ersthelfer (in der Regel die Lehrkräfte) sind umgehend zu alarmieren. Von ihnen werden Maßnahmen zur Ersten Hilfe eingeleitet und Anweisungen zum weiteren Verhalten gegeben. 

12. Verhalten bei CO2-Alarm im Reinraum des NTZ

Bei Alarm muss der Reinraum unverzüglich gelüftet, sowie die CO2 Zuleitung abgesperrt werden. Mit „CO2 –Alarm“ ist nicht die Einrichtung am Brutschrank gemeint, die bei zu wenig oder zuviel CO2 im Brutschrank einen akustischen Alarm abgibt, sondern eine gebäudeseitige Installation (akustisches u. optisches Warnsignal)
13. Anhang

13.1. R- und S-Sätze bedeutet "Risiko- und Sicherheitssätze". 

Diese kodierten Warnhinweise zu chemischen Verbindungen sind standardisiert und helfen mit, die hohen Sicherheitsstandards der EU zu gewährleisten.

Die R- und S-Sätze sind innerhalb der EU, im Anhang III und IV der Richtlinie 67/548/EWG standardisiert und existieren in allen Sprachen der Union. Dadurch müssen die R- und S-Sätze nicht in jeder Sprache auf die Verpackung aufgedruckt werden, der Anwender kann sich die Übersetzung aus einer Liste in seiner Sprache heraussuchen.

Gegebenenfalls sind die in Anhang III genannten Kombinationen von R-Sätzen zu verwenden.

Die S-Sätze geben Auskunft über die Sicherheitsratschläge für den Umgang mit dem Stoff. Der Wortlaut dieser S-Sätze muss den Angaben in Anhang IV (Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen) der Stoffrichtlinie RL 67/548/EWG entsprechen.
Gegebenenfalls sind Kombinationen von S-Sätzen zu verwenden.

Bei reizenden, leicht entzündlichen, entzündlichen oder brandfördernden Stoffen ist es nicht notwendig, auf die R-Sätze und S-Sätze hinzuweisen, wenn die Verpackung nicht mehr als 125 ml enthält. Das gleiche gilt für gesundheitsschädliche Stoffe in der gleichen Menge, die nicht im Einzelhandel für jedermann erhältlich sind.

R-Sätze: 

R 1 
In trockenem Zustand explosionsgefährlich 

R 2 
Durch Schlag, Reibung, Feuer und andere Zündquellen;     explosionsgefährlich 

R 3 
Durch Schlag, Reibung, Feuer und andere Zündquellen; besonders explosionsgefährlich 

R 4 
Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen 

R 5 
Beim Erwärmen explosionsfähig 

R 6 
Mit und ohne Luft explosionsfähig 

R 7 
Kann Brand verursachen 

R 8 
Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen 

R 9 
Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen 

R 10 
Entzündlich 

R 11 
Leichtentzündlich 

R 12 
Hochentzündlich 

R 14 
Reagiert heftig mit Wasser 

R 15 
Reagiert mit Wasser unter Bildung leicht entzündlicher Gase 

R 16 
Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen 

R 17 
Selbstentzündlich an der Luft 

R 18 
Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leicht-entzündlicher Dampf-Luftgemische möglich 

R 19 
Kann explosionsfähige Peroxide bilden 

R 20 
Gesundheitsschädlich beim Einatmen 

R 21 
Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut 

R 22 
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken 

R 23 
Giftig beim Einatmen 

R 24 
Giftig bei Berührung mit der Haut 

R 25 
Giftig beim Verschlucken 

R 26 
Sehr giftig beim Einatmen 

R 27 
Sehr giftig bei Berührung mit der Haut 

R 28 
Sehr giftig beim Verschlucken 

R 29 
Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase 

R 30 
Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden 

R 31 
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase 

R 32 
Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase 

R 33 
Gefahr kumulativer Wirkungen 

R 34 
Verursacht Verätzungen 

R 35 
Verursacht schwere Verätzungen 

R 36 
Reizt die Augen 

R 37 
Reizt die Atmungsorgane 

R 38 
Reizt die Haut 

R 39 
Ernste Gefahr irreversiblen Schadens 

R 40 
Verdacht auf krebserzeugende Wirkung 

R 41 
Gefahr ernster Augenschäden 

R 42 
Sensibilisierung durch Einatmen möglich 

R 43 
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich 

R 44 
Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss 

R 45 
Kann Krebs erzeugen 

R 46 
Kann vererbbare Schäden verursachen 

R 47 
Kann Missbildungen verursachen 

R 48 
Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition 

R 49 
Kann Krebs erzeugen beim Einatmen 

R 50 
Sehr giftig für Wasserorganismen 

R 51 
Giftig für Wasserorganismen 

R 52 
Schädlich für Wasserorganismen 

R 53 
Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben 

R 54 
Giftig für Pflanzen 

R 55 
Giftig für Tiere 

R 56 
Giftig für Bodenorganismen 

R 57 
Giftig für Bienen 

R 58 
Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben 

R 59 
Gefährlich für die Ozonschicht 

R 60 
Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

R 61 
Kann das Kind im Mutterleib schädigen 

R 62 
Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

R 63 
Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen 

R 64 
Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen 

R 65 
Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen 

R 66 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen 

R 67 
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 

R 68 
Irreversibler Schaden möglich 

  

Kombination der R-Sätze 

R 14/15 
Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase 

R 15/29 
Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase 

R 20/21 
Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut 

R 20/22 
Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken 

R 20/21/22 
Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut 

R 21/22 
Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken 

R 23/24 
Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut 

R 23/25 
Giftig beim Einatmen und Verschlucken 

R 23/24/25 
Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut 

R 24/25 
Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken 

R 26/27 
Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut 

R 26/28 
Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken 

R 26/27/28 
Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut 

R 27/28 
Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken 

R 36/37 
Reizt die Augen und die Atmungsorgane 

R 36/38 
Reizt die Augen und die Haut 

R 36/37/38 
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut 

R 37/38 
Reizt die Atmungsorgane und die Haut 

R 39/23 
Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen 

R 39/24 
Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut 

R 39/25 
Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken 

R 39/23/24 
Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut 

R 39/23/25 
Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken 

R 39/24/25 
Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 39/23/24/25 
Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und 

durch Verschlucken 

R 39/26 
Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen 

R 39/27 
Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut 

R 39/28 
Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken 

R 39/26/27 
Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut 

R 39/26/28 
Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken 

R 39/27/28
Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 39/26/27/28 
Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 42/43 
Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich 

R 48/20 
Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen 

R 48/21 
Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut 

R 48/22 
Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken 

R 48/20/21
Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut 

R 48/20/22
Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken 

R 48/21/22
Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 48/20/21/22
Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 48/23 
Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen 

R 48/24 
Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut 

R 48/25 
Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken 

R 48/23/24 
Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut 

R 48/23/25 
Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken 

R 48/24/25 
Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 48/23/24/25 
Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 50/53 
Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben 

R 51/53 
Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben 

R 52/53 
Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben 

R 68/20 
Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen 

R 68/21 
Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut 

R 68/22 
Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken 

R 68/20/21 
Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut 

R 68/20/22
Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken 

R 68/21/22 
Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 68/20/21/22
Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

 

Sicherheitsratschläge (S-Sätze):
S 1 
Unter Verschluss aufbewahren 

S 2 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 

S 3 
Kühl aufbewahren 

S 4 
Von Wohnplätzen fernhalten 

S 5 
Unter... aufbewahren (geeignete Flüssigkeit *) 

S 6 
Unter... aufbewahren (inertes Gas *) 

S 7 
Behälter dicht geschlossen halten 

S 8 
Behälter trocken halten 

S 9 
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren 

S 12 
Behälter nicht gasdicht verschließen 

S 13 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten 

S 14 
Von... fernhalten (inkompatible Substanzen *) 

S 15 
Vor Hitze schützen 

S 16 
Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen 

S 17 
Von brennbaren Stoffen fernhalten 

S 18 
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben 

S 20 
Bei der Arbeit nicht essen und trinken 

S 21 
Bei der Arbeit nicht rauchen 

S 22 
Staub nicht einatmen 

S 23 
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnungen*) 

S 24 
Berührung mit der Haut vermeiden 

S 25 
Berührung mit den Augen vermeiden 

S 26 
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren 

S 27 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen 

S 28 
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel... *) 

S 29 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen 

S 30 
Niemals Wasser hinzugießen 

S 33 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen 

S 34 
Schlag und Reibung vermeiden 

S 35 
Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden 

S 36 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

S 37 
Geeignete Schutzhandschuhe tragen 

S 38 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen 

S 39 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 

S 40 
Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit... *) reinigen 

S 41 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen 

S 42 
Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung[en]*)

S 43 
Zum Löschen... *) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: Kein Wasser verwenden) 

S 44 
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen) 

S 45 
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen) 

S 46 
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen 

S 47 
Nicht bei Temperaturen über ... °C *) aufbewahren 

S 48 
Feucht halten mit ...(geeignetes Mittel *) 

S 49 
Nur im Originalbehälter aufbewahren 

S 50 
Nicht mischen mit ...*) 

S 51 
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden 

S 52 
Nicht großflächig für Wohn- u.Aufenthaltsräume zu verwenden 

S 53 
Exposition vermeiden - vor Gebrauch bes. Anweisungen einholen 

S 56 
Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen 

S 57 
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden 

S 59 
Information zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen 

S 60 
Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen 

S 61
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen 

S 62 
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. 

S 63 
Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen 

S 64 
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (Nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist) 


Kombination der S-Sätze:
S 1/2 
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren 

S 3/7 
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren 

S 3/9/14 
An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von ... *) aufbewahren 

S 3/9/14/49 
Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von ... *) aufbewahren 

S 3/9/49 
Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren 

S 3/14 
An einem kühlen, von ... *) entfernten Ort aufbewahren 

S 7/8 
Behälter trocken und dicht geschlossen halten 

S 7/9 
Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren 

S 7/47
Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über ... *) °C aufbewahren 

S 20/21 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen 

S 24/25 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden 

S 27/28 
Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel ... *) 

S 29/35 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden 

S 29/56 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen 

S 36/37 
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen 

S 36/37/39
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 

S 36/39 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 

S 37/39 
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 

S 47/49 
Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über ... *) °C aufbewahren

13.2. Gefahrensymbole  

	 Symbol
	Bedeutung
	Wirkungen
	Vorsichtsmaßnahmen
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	E 

explosionsgefährlich

	explodieren durch Schlag, Reibung, Funkenbildung, Feuer oder durch Hitzeentwicklung

	anmeldepflichtig, nicht reiben, stoßen, Feuer-, Wärmeentwicklung meiden
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	O 

brandfördernd

	bei Mischung mit brennbaren Stoffen entstehen explosionsgefährliche Gemische

	nicht mit brennbaren Stoffen mischen, Reibung meiden, sauber aufbewahren
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	F+ 

hochentzündlich

	brennen und bilden mit Luft explosionsfähige Gemische

	von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten, Flaschen und andere Behälter immer schließen
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	F 

leichtentzündlich

	brennen und bilden mit Luft explosionsfähige Gemische

	von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten, Flaschen und andere Behälter immer schließen


	Für die Gefahrenbezeichnung "entzündlich" (Flammpunkt 21 - 55 °C) ist kein Gefahrensymbol vorgesehen.

	entzündlich

	brennen und bilden mit Luft explosionsfähige Gemische

	von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten, Flaschen und andere Behälter immer schließen
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	T+ 

sehr giftig

	führen in geringen Mengen zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tode

	nicht einatmen, berühren, verschlucken, bei Vergiftungen Arzt aufsuchen
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	T 

giftig

	führen in geringen Mengen zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tode

	nicht einatmen, berühren, verschlucken, bei Vergiftungen Arzt aufsuchen
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	Xn 

gesundheitsschädlich

	führen in größeren Mengen zu gesundheitlichen Schäden oder zum Tode

	nicht einatmen, berühren, verschlucken, bei Vergiftungen Arzt aufsuchen
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	C 

ätzend

	zerstören Haut- und Körpergewebe, irreparable Augenschäden sind möglich

	Berührung mit Haut und Augen meiden, Schutzbrille und Handschuhe
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	Xi 

reizend

	führen bei Berührung mit Haut oder Augen zu Entzündungen und reizen die Atemwege

	nicht einatmen, nicht berühren, Kontakt mit den Augen vermeiden
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	N 

umweltgefährlich

	sind für Wasser- oder Bodenorganismen giftig und können Ökosysteme schädigen

	nur im Sondermüll entsorgen, keinesfalls in die Umwelt gelangen lassen


	
[image: image18.png]



	
Spezielle Kennzeichnung asbesthaltiger Zubereitungen und Erzeugnisse gemäß GefStoffV
	 

	
ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST
Gesundheitsgefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub!
Sicherheitsvorschriften beachten!



	
	


Wieso fehlt das Gefahrensymbol für krebserzeugend? 

Für eine Reihe von gefährlichen Eigenschaften gibt es keine eigenen Symbole. So sind etwa "sensibilisierende" Stoffe mit dem Gefahrensymbol Xi (Reizend) oder Xn (gesundheítsschädlich) zu kennzeichnen. 

Weitere Gefahrenbezeichnungen ohne eigenes Symbol: 

krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend. Je nach Gefährdungsgrad werden hierfür die Symbole T (Giftig) oder Xn (Gesundheitsschädlich) verwendet.

Das für asbesthaltige Zubereitungen und Erzeugnisse vorgesehene Warnzeichen ist ein Sonderzeichen und gehört streng genommen nicht zu den Gefahrensymbolen nach Gefahrstoffverordnung.

Quelle: Dipl.-Chem. Dr. Ludwig Müller, Dr. Christoph Habarta; Bayerisches Landesamt für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, aktualisiert am: 22.03.2006

Das neue GHS-System (Global harmonisiertes System):

Das Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern.

Grundlagen
Durch eine global gültige Einstufungsmethode mit einheitlichen Piktogrammen (GHS-Gefährdungssymbol) und Texten sollen die Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bei Herstellung, Transport und Verwendung von Chemikalien bzw. Gefahrstoffen weltweit minimiert werden.

Die bisher in der EU geltenden Kennzeichnungsmethoden für Gefahrstoffe werden ersetzt; im GHS treten an die Stelle der

· Gefahrensymbole mit ihren Gefahrenbezeichnungen die GHS-Gefährdungssymbole mit einem Signalwort, 

· R-Sätze die H-Sätze (Hazard Statements), 

· S-Sätze die P-Sätze (Precautionary Statements), 

· Sätze für Zusatzgefahren die EUH-Sätze (besondere Gefährdungen). 

Alle drei Arten von Texten erhalten dreistellige Nummern; die Ziffer „1“ wird zur Vermeidung von Verwechslungen mit der „7“ nicht verwendet.

Nicht ersetzt wird vorerst das ADR für Gefahrgut im Transport.

Änderungen gegenüber der bisherigen Gefahrstoffkennzeichnung
Bei den GHS-Gefährdungssymbolen werden teilweise die im Anhang II der Richtlinie 67/548/EWG[1] verwendeten Gefahrensymbole genutzt. Leicht abgeändert wurde das Explosionssymbol. Neu hinzugekommen sind der Gaszylinder, das Ausrufezeichen und das Symbol für die Gesundheitsgefahr für Gefahren für die Gesundheit, außer Toxizität (giftig) und Augen- und Hautreizung (Ätzwirkung). Darüber hinaus heben sich die GHS-Symbole durch den rot umrandeten Diamanten (square on point) mit weißem Hintergrund von den quadratischen Symbolen mit orangenem Hintergrund ab.

Da es sich beim GHS um ein zum bisherigen EU-Recht unterschiedliches Konzept[2] handelt, ist eine Einbindung in bestehende Systeme oder direkte Übertragung nicht möglich. Die Stoffe werden zum Teil auch nach anderen Regeln gekennzeichnet; so unterliegt z. B. die Einstufung als „giftig“ anderen Kriterien als im bisherigen EU-Recht.

Struktur des GHS
Die Gefahrenklassen werden in Abhängigkeit vom Gefährdungspotential eines Stoffes in Gefahrenkategorien (hazard category) unterteilt. So werden beispielsweise entflammbare Flüssigkeiten in Abhängigkeit vom Flammpunkt in vier Gefahrenkategorien unterteilt. Je nach Gefahrenkategorie werden einem Stoff ein bestimmtes Gefahrensymbol (Piktogramm), ein Signalwort – entweder Gefahr (danger) oder Achtung (warning) – und ein Gefahrenhinweis (hazard statement) zugewiesen. 

Entwicklung des GHS
Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) hat mit der 1992 verabschiedeten Agenda 21 den Anstoß für die Entwicklung des GHS gegeben. Im Kapitel 19 der Agenda 21 wird u. a. eine Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen gefordert. Der auf der Nachfolgekonferenz Rio+10 in Johannesburg, Südafrika, im September 2002 verabschiedete Durchführungsplan fordert die Länder auf, das GHS bis zum Jahr 2008 anzuwenden.

Im Dezember 2002 wurde das GHS von einer UN-Kommission inhaltlich verabschiedet.

Am 3. September 2008 hat die EU-Kommission beschlossen, GHS in weiten Teilen zu übernehmen und den Entwurf dem Europäischen Rat zur Verabschiedung zugeleitet. Dieser hat am 16. Dezember 2008 die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (GHS-Verordnung) erlassen und am 31. Dezember 2008 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht, so dass die Verordnung am 20. Januar 2009, nämlich 20 Tage nach Veröffentlichung ohne nationale Umsetzung in Kraft tritt. Die neuen Kennzeichnungen können ab diesem Zeitpunkt für chemische Stoffe und Zubereitungen (Gemische) genutzt werden. Stoffe müssen parallel zur Umsetzung der REACH-Verordnung (REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; also für die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Es handelt sich dabei um eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist.) bis Dezember 2010 nach GHS gekennzeichnet werden, Gemische bis Mitte 2015. Für Lagerbestände kann darüber hinaus noch eine zweijährige Übergangsfrist genutzt werden.

Fußnoten zur Übersicht GHS-Gefährdungssymbole (s. nächste Seite)

Quelle: Umweltbundesamt 2007

(1) teilweise Gefahrenkategorien ohne Piktogramm und/oder ohne Signalwort

(2) Signalwort Warnung für mindere Gefahrenkategorien

(3) Flamme entfällt im allgemeinen bei Explosionsgefahr, aber auch zwei Piktogramme für Kategorien besonderer Gefahren (organische Peroxide Typ B, selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Typ B)

(4) die als gesundheitsschädlich (schon veraltet als mindergiftig) eingestuften Gefahrenkategorien nur mit Ausrufezeichen

(5) ätzend/reizend für Haut und Augen und auf Metalle korrosiv wirkend werden konsequent unterschiedlich gekennzeichnet: ersteres Doppelkennzeichnung mit Ätzwirkung und Ausfrufezeichen, Signalwort Gefahr, zweiteres nur dieses Piktogramm mit Signalwort Achtung
(7) die Kennzeichnung der Unterscheidung sehr giftig/giftig bzw. tödlich (akute Toxizität Kategorie 1/2)/giftig (Kategorie 3) wurde prinzipiell aufgegeben

(9) Ausrufezeichen dient der alleinigen oder zusätzlichen Kennzeichnung diverser Kategorien, entfällt auch unter Umständen, Signalwort je nach Zusammenhang

(9) Gewässergefährdend mit Signalwort Achtung, Schädigung der Ozonschicht ohne Piktogramm und mit Signalwort Gefahr
Übersicht: GHS-Gefährdungssymbole
	Stoff- und Zubereitungsrichtlinie
	GHS-Verordnung

	Symbol
	Gefahrenbezeichnung
	Kenn-
buch-
stabe
	Pikto-
gramm
	Bezeichnung
	Kodierung
	Gefahrenklasse
	Signalwort[3]

	



	Explosionsgefährlich
	E
	



	Explodierende Bombe
	GHS01
	Instabile explosive Stoffe, Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff(en), selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Organische Peroxide(1)

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien" \l "FN_.283.29#FN_.283.29" \o "" (3)
	Gefahr(1)

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien" \l "FN_.282.29#FN_.282.29" \o "" (2)

	



	Hochentzündlich
	F+
	



	Flamme
	GHS02
	Entzündbar, selbsterhitzungsfähig, selbstzersetzlich, porphyr, Organische Peroxide(1)

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien" \l "FN_.283.29#FN_.283.29" \o "" (3)
	Gefahr(1)

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien" \l "FN_.282.29#FN_.282.29" \o "" (2)

	



	Leichtentzündlich
	F
	
	
	
	
	

	



	Brandfördernd
	O
	



	Flamme über einem Kreis(1)

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien" \l "FN_.283.29#FN_.283.29" \o "" (3)
	GHS03
	Entzündend (oxidierend) wirkend
	Gefahr(1)

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien" \l "FN_.282.29#FN_.282.29" \o "" (2)

	keine Entsprechung
	



	Gasflasche
	GHS04
	Gase unter Druck, verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verfl., gelöste Gase
	Achtung

	



	Ätzend(5)
	C
	



	Ätzwirkung
	GHS05
	Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung(5)
	Gefahr / Warnung(5)

	



	Sehr giftig(7)
	T+
	



	Totenkopf mit gekreuzten Knochen
	GHS06
	Akute Toxizität(7)
	Gefahr

	



	Giftig(7)
	T
	
	
	
	
	Gefahr

	



	Gesundheitsschädlich(4)
	Xn
	keine direkte Entsprechung
(siehe die beiden folgenden Zeilen)(4)
	

	



	Reizend(5)
	Xi
	
	

	keine direkte Entsprechung
	



	Gesundheitsgefahr(1)
	GHS08
	div. Gesundheitsgefahren
	Gefahr(1)

	keine Entsprechung
	



	Ausrufezeichen(8)
	GHS07
	(8)

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien" \l "FN_.284.29#FN_.284.29" \o "" (4)

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien" \l "FN_.285.29#FN_.285.29" \o "" (5)
	(8)

	



	Umweltgefährlich
	N
	



	Umwelt(1)

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien" \l "FN_.289.29#FN_.289.29" \o "" (9)
	GHS09
	Gewässergefährdend(9)
	Achtung / Gefahr(1)

 HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien" \l "FN_.289.29#FN_.289.29" \o "" (9)


Schutzstufenkonzept    

Je nach Menge und Gefährlichkeit der eingesetzten Gefahrstoffe unterscheidet die GefStoffV unterschiedliche Schutzstufen. Das Schutzkonzept besteht aus 4 Stufen. Jeder Schutzstufe wird ein entsprechendes Maßnahmenpaket zugeordnet, wobei bei den höheren Schutzstufen die Maßnahmen der niedrigeren mit eingeschlossen sind. Die Höhe der Schutzstufe orientiert sich an der Menge und der Gefährlichkeit der eingesetzten Stoffe. Mit dem Schutzstufenkonzept wird die Substitution gefährlicher Stoff (solche mit Totenkopfsymbol) durch weniger gefährliche unterstützt. 

Die Schutzstufe kann relativ einfach anhand der Gefahrstoffsymbole und der verarbeiteten Mengen festgestellt werden. Allerdings fehlen insbesondere hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Schutzstufe 1 und 2 noch Ausführungsbestimmungen zu den Begriffen "geringe Menge" und "niedrige Exposition". Hinweise hierzu finden Sie im Einfachen Maßnahmenkonzept der Bundesanstalt für Arbeitsschutz.  

Grafik: Ermittlung der Schutzstufe 
[image: image38.png]Das Schutzstufenkonzept
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Maßnahme für die einzelnen Schutzstufen
Die GefStoffV schreibt für jede Schutzstufe die generell erforderlichen Maßnahmen vor. Die konkrete Ausführung muss jedoch betriebsspezifisch festgelegt werden. Hierzu sind insbesondere die TRGS maßgebend. 

Schutzstufe 1
Für Stoffe, die in geringen Mengen oder von kurzer Dauer gehandhabt werden, gilt zunächst die Schutzstufe 1. Unter geringen Mengen versteht man in der Regel Größenordnungen im Milligramm oder Grammbereich, beispielsweise den Gebrauch von gesundheitsschädlicher Korrekturflüssigkeit im Büro oder die gelegentliche Verwendung von 500 ml eines Wasserlackes für Ausbesserungsarbeiten. 

Die Schutzstufe 1 darf nicht zugeordnet werden bei giftigen, sehr giftigen (beide Schutzstufe 3), krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsschädigenden Stoffen (Schutzstufe 4).

Die Stufe 1 umfasst neben dem Minimierungsgebot die allgemein gültigen Hygienemaßnahmen (z. B. Hautschutz, Händewaschen, siehe TRGS 500), die eindeutige Kennzeichnung, die sichere Aufbewahrung und Entsorgung der Gefahrstoffe (vgl. §8 GefStoffV). Die Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnahmen ist mindestens jedes dritte Jahr zu prüfen und zu dokumentieren. 

Die Bundesregierung wird weiter konkretisieren, was unter "geringer Gefährdung " zu verstehen ist und unter die Schutzstufe 1 fällt. Die Zuordnung zur Schutzstufe 1 bringt wesentliche Erleichterungen für den Betrieb mit sich: Es entfallen die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, das Führen eines Gefahrstoffverzeichnisses, die Erstellung von Betriebsanweisungen, die Unterweisung und die arbeitsmedizinische Beratung.

Schutzstufe 2
Ist die "geringe Gefährdung zu" verneinen, so sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen, die im Wesentlichen denen des Abschnittes 5 der bisherigen GefStoffV entsprechen: kollektive Schutzmaßnahmen, z.B. technische Lüftungsmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstung, Einhaltung der Luftgrenzwerte. Alleinarbeit ist in dieser Schutzstufe i. d. R. nicht gestattet. Weiterhin sind Gefahrstoffverzeichnis, Betriebsanweisungen nach Gefahrstoffrecht und arbeitsmedizinische Beratung erforderlich.

Die Einhaltung der Luftgrenzwerte erfordert nicht unbedingt Messungen, sondern kann auch durch Berechnungen oder Einhaltung verfahrensspezifischer Kriterien sichergestellt werden (zu verfahrensspezifischen Kriterien siehe TRGS 420). 

Der Großteil der Tätigkeiten fällt unter die Schutzstufe 2.

Schutzstufe 3
Wird mit giftigen und sehr giftigen Stoffen umgegangen, so tritt zusätzlich die Schutzstufe 3 in Kraft, dies bedeutet: geschlossenes System oder zumindest Verringerung der Exposition nach dem Stand der Technik. Die Arbeitsplatzgrenzwerte müssen eingehalten werden. Die Einhaltung der Grenzwerte ist durch Messungen zu überwachen (alternativ: Einhaltung verfahrensspezifischer Kriterien oder Dauerüberwachung) und zu dokumentieren. Weitere Schutzmaßnahmen sind u.a. Zugangsbeschränkungen und sichere Lagerung der Giftstoffe.

Schutzstufe 4
Diese ist zusätzlich bei krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsschädigenden Stoffen (Informationen zur Kennzeichnung von Stoffen, siehe Gefahrstoffliste) anzuwenden. Als wesentliche zusätzliche Schutzmaßnahmen sind hier zu nennen: Gefahrstoffmessungen ohne die Alternativmöglichkeiten der Stufe 3, Abgrenzung des Gefahrenbereiches, Minimierung der Expositionsdauer, Dauertrageverbot für persönliche Schutzausrüstung.

Die zusätzlichen Schutzmaßnahmen der Stufe vier sind nicht erforderlich, wenn z. B. die vom Ausschuss für Gefahrstoffe aufgestellten Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) eingehalten werden. Wenn Arbeitsplatzgrenzwerte nach dem neuen Grenzwertkonzept noch nicht festgelegt sind, können die TRK als Orientierung dienen. 

Gute Informationen zur Festlegung von Schutzstufen und Maßnahmen finden Sie im Einfachen Maßnahmenkonzept der Bundesanstalt für Arbeitsschutz. 

Glossar

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)
Der "Arbeitsplatzgrenzwert" ist der Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum. Er gibt an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. 

Dieser Begriff ersetzt die bisherige maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Wert).


Entsorgung
Unter Entsorgung von Abfällen wird sowohl die Beseitigung als auch die Verwertung von Abfällen verstanden.

Gefahrstoffe
Werk-, Betriebs- oder Hilfsstoffe, die ein besonderes Gefahrenpotenzial aufweisen. Gefahrstoffe umfassen zum einen gefährliche Stoffe und Zubereitungen, die beispielsweise giftig, ätzend oder reizend sind. Zu erkennen sind sie am Gefahrensymbol: orangenes Feld mit schwarzem Pictogramm, z.B. Flamme für entzündlich, Totenschädel für giftig etc.. Die Gefahrensymbole mit Beispielen sind im Bereich Recht > Gefahrstoffe und Gefahrgut > Gefahrstoffe > Umgang > Kennzeichnung aufgeführt. Die Kriterien für die Zuordnung gefährlicher Eigenschaften legt die Gefahrstoffverordnung in Verbindung mit der EU-Richtlinie 67/548 fest.

Stand der Technik
In einigen Umweltgesetzen (vgl. § 7a Wasserhaushaltsgesetz, § 5 Nr. 2 BImSchG) gebräuchliche Bezeichnung für den Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren praktische Eignung bei der Bekämpfung von Umweltbelastungen als gesichert erscheint. Maßnahmen nach dem Stand der Technik sollen den besten zur Zeit realisierbaren Schutz der Umwelt vor Schädigungen garantieren. 

Ein weitergehender Begriff ist "Stand von Wissenschaft und Technik" für Anlagen, die noch nicht im Betrieb erprobt sind. In Zuge der technologischen Entwicklung werden Anlagen des Standes von Wissenschaft und Technik schrittweise zum Stand der Technik, so dass in Genehmigungsverfahren unterschiedliche Auffassungen zwischen Antragssteller und Behörde über die anzuwendende Technologie ergeben können.



TRGS
TRGS - Technische Regeln Gefahrstoffe. Unter dieser Bezeichnung sind mehrere themen- und stoffbezogene Vorschriften zum Umgang mit Gefahrstoffen zusammengefasst (Kühlschmierstoffe, Acetylen usw.). 


TRK-Wert
TRK- Werte werden in der Gefahrstoffverordnung vom 23.12.2004 nicht mehr definiert. Sie wurden durch Arbeitsplatzgrenzwerte ersetzt. 

Technische Richtkonzentrationen gaben die Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz an, die nach dem Stand der Technik erreicht werden konnte. TRK wurden nur für solche gefährlichen Stoffe benannt, für die keine toxikologisch-arbeitsmedizinisch begründeten maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK-Werte) aufgestellt werden konnten. Einzelheiten wurden durch die TRGS 102 geregelt, die durch Bekanntmachung vom 30.03.2006 außer Kraft gesetzt wurde.
Erstellt von: B. Ullrich, 2009, überarbeitet von R. Garbe, 08.2009, Ullrich 2010-08
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